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Betrifft: Einspruch 
  
                                              Sehr geehrter Herr Bundesminister 
  
  
In meiner Eigenschaft als Inhaber eines Einzelvertrages bei den ÖBB und Mitglied des ÖGB 

erhebe ich Einspruch gegen folgende Änderung der Gesetzentwürfe zur Bundesbahnreform. 

  
                                        Zweiter Teil zum Bundesbahnstrukturgesetz: 
  
  
            Art. I    : ÖBB- Dienstrecht 

            Art. II   : Aufhebung des Bahnbetriebsverfassungsgesetzes 

            Art. III  : Änderung des Arbeitsverfassungsgesetzes 

            Art. IV  : Änderung des Angestelltengesetzes 

            Art. V   : Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes  
  
  
Begründung: Da dieser Vertrag nun Einseitig und ohne mein Einverständnis gekündigt 

                       werden soll sehe ich mich zu diesem Einspruch gezwungen. 

                       Ich möchte Sie an einen Ausspruch Ihrerseits erinnern: 

                      „ Wir in Österreich sind noch immer ein Rechtsstaat, wo Gesetze und Verträge 

                         eingehalten werden. Wir sind keine Bananenrepublik.“ 

  
  
                                                Mit freundlichen Grüssen 

  
                                                                     Kurt Seebacher  
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